
Ein Weg zur Treibhausgasneutralität 
In Liechtenstein gibt es eine CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe – diese kann auch Privathaushalte betreffen. 
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Der Klimawandel und der Er-
halt der ökologischen Vielfalt 
des Planeten sind in aller Mun-
de. Immer mehr Länder setzen 
daher auf einen steuerlichen 
Ausgleich verursachter Emis-
sionen – die sogenannte CO2-
Steuer. Viele Staaten haben 
 bereits derartige Steuern ein-
geführt, nun wird auch zu -
nehmend über eine globale 
Abgabe diskutiert. Ziel dieser 
umweltpolitischen Lenkungs-
massnahme ist der Umstieg 
von fossilen zu erneuerbaren 
Energien. 

Liechtenstein strebt nach 
Treibhausgasneutralität 
Liechtenstein hat sich mit der 
Klimastrategie 2050 gesetz-
lich verpflichtet, seine Treib-
hausgasemissionen bis 2050 
auf Netto-Null zu senken. 

Konkret sollen bis dahin die 
inländischen Emissionen ge-
genüber dem Referenzjahr 
1990 um 90 Prozent reduziert 
werden. Die unvermeidbaren 

restlichen 10 Prozent sollen im 
In- oder Ausland kompensiert 
werden, wie dem Regierungs-
plan zu entnehmen ist. Um 
dieses Ziel zu erreichen, 
wurde in Liechtenstein bereits 
2008 parallel zur Schweiz die 
sogenannte CO2-Abgabe ein-
geführt. «Die CO2-Abgabe ist 
eine Lenkungsabgabe, die auf 
fossile Brennstoffe erhoben 
wird», erklärt Karin Jehle vom 
Amt für Umwelt. Der Preisauf-
schlag soll «Anreize zum ver-
mehrten Einsatz CO2-neutra-
ler oder CO2-armer Energie-
träger» setzen. 

120 Franken pro Tonne 
ausgestossenem CO2 
Die Abgabe betrifft sowohl pri-
vate Haushalte als auch Unter-
nehmen, welche Emissionen 
durch die fossilen Brennstoffe 
Öl, Gas und Kohle produzie -
ren. «Dabei gibt es keinen 
Schwellenwert. Die CO2-Ab -
gabe richtet sich linear nach 
dem Konsum», sagt Jehle. Der 
Kohlenstoffgehalt bestimmt 
ausserdem die Höhe der Ab -
gabe: «Konkret kostet derzeit 
eine Tonne CO2 120 Schwei -
zer Franken.» Zum Vergleich: 
Laut dem Emissionsrechner 
der «International Civil Avia -
tion Organization» (ICAO) ist 
ein Passagier auf einem Econo -
my-Flug von Zürich nach São 
Paulo und zurück für den 
 Ausstoss von rund 0,95 Ton -

nen CO2 verantwortlich. Im 
Jahr 2021 beliefen sich die Ein-
nahmen durch die CO2-Abga-
be auf rund 6,9 Millionen 
Franken. Das Geld wird Unter-
nehmen im Land zurückerstat-
tet: «Die Rückzahlung richtet 
sich nach der Anzahl der Mit-
arbeitenden, welche via AHV 
erfasst sind, und nicht nach ef-
fektiven CO2-Zahlungen.» Das 
bedeutet, dass auch Unterneh-
men, die keine Emissionen er-
zeugen und dadurch nicht in 
den Topf einzahlen, von der 
Rückverteilung profitieren. 

Zwei Drittel der Einnahmen 
erhalten alle Arbeitgeber pro-
portional zur abgerechneten 
AHV-Lohnsumme ihrer Ar-
beitnehmenden. Das restliche 
Drittel geht in die Staatskasse. 

CO2-Abgabe als 
internationale Pflicht 
Laut dem Amt für Statistik be-
lief sich der liechtensteinische 
Ausstoss an Treibhausgasen 
im Jahr 2020 auf rund 18 400 
Tonnen CO2-Äquivalente. Zur 
besseren Vergleichbarkeit ver-
schiedener Treibhausgase 
werden deren Auswirkungen 
auf die Erderwärmung im Ver-
gleich zu einer Tonne CO2 an-
gegeben. «Man spricht von 
CO2-Äquivalente, weil neben 
Kohlendioxid auch andere 
Treibhausgase wie Lachgas 
oder Methan ausgestossen 
werden», erklärt Thomas Lo-
renz, Geschäftsführer der Stif-
tung Zukunft.li. Diese setzte 
sich im Zuge einer Studie mit 
den wirtschaftlichen Entwick-
lungsperspektiven Liechten-
steins auseinander. 

Der Pro-Kopf-Verbrauch 
der liechtensteinischen Bevöl-
kerung betrug im Jahr 2019 
durchschnittlich 4,95 Tonnen 
CO2-Äquivalente. «Bei dem 
aktuellen globalen Ausstoss 
von rund 37 Milliarden Tonnen 
pro Jahr fällt der Ausstoss 
Liechtensteins dabei schlicht-
weg nicht ins Gewicht», gibt 

Lorenz zu bedenken. «Trotz-
dem verlangen es nicht nur die 
internationalen Verpflichtun-
gen, sondern auch eine liberale 
Grundhaltung, Verantwortung 
für die Folgen des eigenen 
Handelns zu übernehmen.» 
Auch sei die Bepreisung eine 
wichtige Grundlage zur Veran-
lassung notwendiger techni-
scher Innovationen. 

Ist eine globale 
CO2-Steuer die Lösung? 
Auch wenn der landesinterne 
Ausstoss im internationalen 
Vergleich gering ausfällt, gibt 

es noch einen zweiten beach-
tenswerten Aspekt. Denn die 
liechtensteinische CO2-Abga-
be betrifft nur den nationalen 
Standort, wodurch lediglich 
die direkt im Land produzier-
ten «weissen Emissionen» be-
steuert werden. Der weitaus 
grössere Teil an Ausstoss ent-
steht laut dem Amt für Statistik 
jedoch durch «graue Emissio-
nen», also durch den Import 
von Gütern und Dienstleistun-
gen aus dem Ausland: «Daten 

zum Umfang dieses Ausstosses 
sind für Liechtenstein nicht 
vorhanden», sagt Lorenz. 
Auch gäbe es keine Daten zum 
Ausstoss liechtensteinischer 
Unternehmen im Ausland. Der 
Vergleich mit der Schweiz liege 
jedoch nahe: «Dort werden die 
indirekten Emissionen alleine 
durch den Import von Waren 
und Dienstleistungen pro Kopf 
rund doppelt so hoch beziffert 
wie die Emissionen im In-
land.» 

Aus diesem Grund wird 
derzeit auf EU-Ebene über 
eine globale CO2-Steuer dis-
kutiert. Diese würde auch 
graue Emissionen besteuern 
und «verhindern, dass es zu 
 einer Verlagerung von Treib-
hausgasemissionen in Nicht-
EU-Länder kommt», erklärt 
Jehle. Um dies zu vermeiden, 
schlägt die Europäische Kom-
mission ein System vor, das ei-
nen Ausgleich des CO2-
Preises zwischen heimischen 
Produkten und Importwaren 
herstellt. «Da Liechtenstein 
Mitglied des Europäischen 
Wirtschaftsraums ist, wird 
dieses System grundsätzlich 
auch in Liechtenstein Anwen-
dung finden.» Doch das lang-
fristige Ziel für Jehle ist ganz 
klar ein anderes: «Fossile 
Brennstoffe sollten sukzessive 
reduziert werden, sodass sich 
die CO2-Steuer bei Zielerrei-
chung erübrigt.»

«Die CO2-Abgabe  
ist eine Lenkungs-
massnahme, die auf 
fossile Brennstoffe 
erhoben wird.»

Karin Jehle 
Amt für Umwelt 
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Globale Mindestbesteuerung in Liechtenstein 
Seit 2013 befasst sich die OECD mit den internationalen Lösungsansätzen zur Verhinderung der Gewinnverkürzungen und  
Gewinnverlagerungen, in Englisch Base Erosion and Profit Shifting (kurz Beps). Ab 2024 gilt es ernst. 

Das Beps-Projekt der OECD, 
auch Beps 2.0 genannt, um-
fasst ein Zwei-Säulen-System, 
welches neue Standards und 
Vorschriften im internationa-
len Steuersystem einführen 
soll. 

Die erste Säule sieht eine 
Neuzuweisung von Besteue-
rungsrechten durch neue Zu-
rechnungsregelungen von Ge-
winnen für die grössten Kon-
zerne mit einem jährlichen 
Umsatz von mindestens 20 Mil-
liarden Euro vor. Diesbezüglich 
soll die Besteuerung von Ein-
nahmen den Märkten zugesi-
chert werden, in welchen die 
wirtschaftlichen Aktivitäten 
und Wertschöpfung erfolgen, 
unabhängig von einer physi-
schen Präsenz der betroffenen 
Unternehmen. Die zweite Säule 
zielt auf die Einführung einer 
globalen Mindestbesteuerung 
für Konzerne mit einem jährli-
chen Umsatz von mindestens 
750 Millionen Euro ab.  

Letzteres betreffend wurde 
am 20. Dezember 2021 die 
Mustervorlage zu den Modell-
regeln bezüglich die Säule zwei 
zur globalen Mindestbesteue-
rung, auch als «GloBE»-Regeln 
bezeichnet, bekanntgegeben. 
Weitere Details wurden im De-
zember 2022 wie auch im Janu-
ar 2023 von der OECD publi-

ziert. Diese sollen in ihrer Ge-
samtheit sicherstellen, dass die 
betroffenen multinationalen 
Konzerne konsolidiert pro Land 
eine effektive Mindeststeuerlast 
von 15 Prozent auf das Einkom-
men zahlen. Dies ist in Form 
 einer Zusatzsteuer vorgesehen. 
Die zuvor genannten «GloBE»-
Regeln dienen grundsätzlich 
zur Festlegung der Zuweisung 
des Besteuerungsrechts der Zu-
satzsteuer innerhalb des Kon-
zerns bzw. der einzelnen Juris-
diktionen. Dabei wurde ein 
 detailliertes neues Regelwerk 
geschaffen, welches, startend 
auf der Basis von IFRS oder  

US GAAP pro Land konsolidier-
ten Ergebnissen und diversen 
harmonisierenden Anpassun-
gen, den «GloBE» steuerbaren 
Gewinn festlegen.  

Süd-Korea, als erstes Land, 
hat das lokale «GloBE»-Gesetz 
mit Wirkung ab Steuerperiode 
2024 in Kraft gesetzt. Das be-
deutet, dass die globale Min-
deststeuer Wirklichkeit ist. Die 
EU kam am 15. Dezember 2022 
zur formellen Einigung über die 
Einführung der globalen Min-
destbesteuerung. Die Umset-
zung ins nationale Recht der 
EU-Mitgliedsstaaten hat bis 
Ende 2023 zu erfolgen und tritt 

voraussichtlich per Anfang 
2024 in Kraft. Die Schweiz 
plant die Umsetzung über eine 
Verfassungsänderung. Es wird 
darauf abgezielt, die Mindest-
besteuerung, bei Annahme der 
Abstimmung im Juni 2023, 
durch eine Verordnung per An-
fang 2024 umzusetzen. Die bri-
tische Regierung bestätigte am 
17. November 2022, dass der 
Entwurf des Finanzgesetzes 
2023 die Gesetze zur Einfüh-
rung der Mindestbesteuerung 
beinhalten wird. Die Gesetze 
sollen für Steuerjahre, die nach 
dem 31. Dezember 2023 begin-
nen, gelten.  

Die Regierung des Fürstentums 
Liechtenstein hat am 16. De-
zember 2022 den geplanten 
Fahrplan ebenfalls bekanntge-
geben. Die Umsetzung soll sich 
stark an den «GloBE»-Muster-
vorschriften der OECD orien-
tieren und in Form einer Ergän-
zungssteuer erhoben werden. 
Die Einführung soll durch ein 
neues «GloBE»-Gesetz erfol-
gen, welches neben dem be -
stehenden liechtensteinischen 
Steuergesetz gelten soll. Ende 
März 2023 soll das «GloBE»-
Gesetz in die Vernehmlassung 
gebracht werden und der Be-
richt und Antrag sollen Anfang 
September 2023 im Landtag 
behandelt werden. Die Bestim-
mungen sollen für die Steuer-
jahre ab 2024 in Kraft treten. 

Liechtensteinische Unter-
nehmen jeglicher rechtlicher 
Form (AG, GmbH, Anstalt, Stif-
tung) und Aktivitäten (Han-
dels- und Geschäftsunterneh-
men, Bank, Versicherung, pri-
vate Vermögensverwaltungs- 
oder Holdinggesellschaft), wel-
che die globale Umsatzschwelle 
(inkl. Beteiligungserträge) von 
750 Millionen Euro erreichen, 
werden eine detaillierte «Glo-
BE»-Steuererklärung erstellen 
müssen. Wichtig ist es, die 
OECD-«GloBE»-Regeln detail-
liert zu analysieren und ent-

sprechende Massnahmen und 
Prozesse zur Datenbeschaf -
fung zu etablieren. Die ge -
plante «GloBE»-Steuererklä-
rung hat über 70 Seiten und 
kann über 200 Datenpunkte 
enthalten. (pd)
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